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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

In der Frühlingssession kam die Revision des Medienstraf- und Verfahrensrechts ins
Parlament. Deren Beratung fand unter dem Eindruck von zwei Vorfällen statt. Einerseits
dem Fall Jagmetti: Die "SonntagsZeitung" hatte im Januar aus einer vertraulichen
Lageanalyse über die Forderungen jüdischer Organisationen im Zusammenhang mit den
Holocaust-Geldern von US-Botschafter Carlo Jagmetti zitiert, worauf dieser zurücktrat.
Der Fall Jagmetti führte im bürgerlichen Lager teilweise zu einem Meinungsumschwung
in Richtung Disziplinierung der Medien. Andererseits wurde Ende Februar publik, dass
die Bundesanwaltschaft, nachdem im letzten Jahr ein erster Fall bekannt geworden war,
in zwei weiteren Fällen - bei "Facts" und beim "Bund" - Telefonüberwachungen
vorgenommen hatte, um Indiskretionen in den Reihen der Verwaltung auf die Spur zu
kommen. Die Medienschaffenden reagierten empört.

Der Nationalrat entschied sich als Erstrat für ein restriktives Medienstrafrecht. In der
Kernfrage des Quellenschutzes folgte er dem bundesrätlichen Konzept und entschied,
dass es Sache der Gerichte sein soll, ob das Zeugnisverweigerungsrecht gewährt wird,
oder ob die Interessen der Strafjustiz vorgehen. Ein von der Mehrheit seiner
vorberatenden Rechtskommission und der Ratslinken vorgeschlagenes generelles
Zeugnisverweigerungsrecht für Medienschaffende, das nur unter bestimmten
Voraussetzungen, etwa wenn es um ein schweres Verbrechen geht, aufgehoben werden
könnte, lehnte er mit 84 zu 67 Stimmen ab. Um ein Haar hätte dagegen ein Antrag
Vallender (fdp, AR) auf Streichung Erfolg gehabt; die Votantin argumentierte, dass die
Verfassungsgrundlage für ein Zeugnisverweigerungsrecht fehle. Gegen den Willen des
Bundesrates und der Kommissionsmehrheit lehnte eine bürgerliche Ratsmehrheit mit
74 zu 64 Stimmen ausserdem die Streichung der umstrittenen Strafvorschrift über die
Veröffentlichung amtlich geheimer Verhandlungen ab. Vergeblich wiesen
Bundespräsident Koller und die Linke darauf hin, dass diese Strafnorm bereits heute
keine Wirkung habe und dass der indiskrete Beamte, nicht der Journalist zu bestrafen
sei. Mit 75 zu 49 Stimmen lehnte es der Nationalrat ausserdem ab, die Anwendung des
Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) in bezug auf Journalisten
aufzuheben. Eine Kommissionsmehrheit hatte vorgeschlagen, das Gesetz auf
Medienschaffende nicht anzuwenden, wenn diese nicht mit Wettbewerbsabsicht
gehandelt haben. Mit 75 zu 37 Stimmen, gegen den Willen der Fraktionen von SP und
GPS, hiess der Rat die Revision schliesslich gut. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.1997
EVA MÜLLER

1) Amt. Bull. NR, 1997, S. 383ff.; NZZ, 4.3.97.; NZZ, 13.3.97.
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